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Gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Schulen verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen. Mit dem Hygieneplan wird der Zweck verfolgt, Infektionsrisiken in den betreffenden Einrichtungen zu minimieren.

Der hier vorliegende Plan hat eine Gültigkeit von einem Jahr und wird zu Beginn eines jeden Schuljahres neu überprüft. Er verlängert sich automatisch, wenn keine Änderungen erforderlich sind. Den Mitarbeitern wird er in geeigneter Form zur Kenntnis gegeben.
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Lüftungsplan

1 Hygiene in Unterrichtsräumen

1.1 Lufthygiene

Für die Lüftung im Schulgebäude gilt der im Anhang abgedruckte Lüftungsplan.

1.2 Bodenreinigung und Abfallentsorgung

Der Klassenraum wird von Schülern und Lehrern in einem ordentlichen Zustand verlassen. In jedem Raum gilt das Prinzip der Mülltrennung. Es gibt einen gelben Eimer für den Verpackungsmüll, einen blauen Eimer für den Papiermüll und einen grauen Eimer für den Restmüll. Verpackungs- und Papiermüll entsorgen die Schüler und Schülerinnen selbst (Container stehen hierfür bereit), der Restmüll wird täglich von der Reinigungsfirma entsorgt.

Mindestens einmal im Jahr (meistens in den Sommerferien) erfolgt eine sehr gründliche Reinigung des Bodens, bei der das gesamte Mobiliar vorher aus dem Raum geräumt wird.

1.3 Kleiderablage

In jedem Klassenraum befinden sich ausreichend Garderobenhaken, hier haben die Schülerinnen und Schüler ihre Oberbekleidung und ihre Sportbeutel abzulegen. Die Sportsachen sind jede Woche zum Waschen mit nach Hause zu nehmen.

Die Garderobenschränke sind mehrmals im Jahr feucht zu reinigen.

2 Schulreinigung

2.1 Schulreinigung durch Fremdfirma

Die im Leistungsverzeichnis der Reinigungsfirma enthaltenen Reinigungsprogramme/  -intervalle werden durch den Schulhausmeister regelmäßig kontrolliert.

Mindestens einmal im Jahr werden im gesamten Schulgebäude sämtliche Fenster durch eine Gebäudereinigungsfirma gereinigt.

2.2 Unfallgefahren

Bei Nassreinigungen ist darauf zu achten, dass keine Pfützen nach der Reinigung auf dem Fußboden zurückbleiben, welche Rutschgefahren mit sich bringen.

Die Reinigungsmittel sind an einem abschließbaren Aufbewahrungsort unterzubringen.

3 Hygiene im Sanitärbereich

3.1 Sanitärausstattung

Die Sanitärbereiche werden mit Einmalhandtüchern (ggf. in den Klassenräumen) sowie Spendevorrichtungen für Flüssigkeit ausgestattet. Ein Abfallbehälter wird jeweils bereitgestellt. In den Mädchentoiletten sollte dieser abdeckbar sein. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass es sich um stabile Vorrichtungen mit einer leicht zu reinigenden Oberfläche handelt.

3.2 Wartung und Pflege

Die Toilettenanlagen und deren Ausstattung sind regelmäßig zu warten. Eine  zeitnahe Reparatur von Defekten und sorgfältige Pflege muss durch den Hausmeister sichergestellt sein. Die Wartungsvorgaben der Hersteller sind zu beachten.

3.3 Be- und Entlüftungen 

Die Reinigung und Instandhaltung der Entlüftungseinrichtungen in den Sanitärbereichen muss regelmäßig erfolgen. Die Kontrolle obliegt dem Hausmeister.

4     Turnhalle

Die Reinigung der Turnhalle sowie der dazugehörigen Sanitäreinrichtungen erfolgt ebenfalls durch eine Fremdfirma. Die Räumlichkeiten werden ordentlich durch die Klassen bzw. Hortgruppen verlassen. Durch die Lehrkräfte / Erzieherinnen erfolgt vor und nach Beendigung der Nutzung eine entsprechende Kontrolle. 

5    Trinkwasserhygiene
5.1 Legionellenprophylaxe

Zur Legionellenprophylaxe sind Duschen, die nicht täglich genutzt werden, durch ca. 5-minütiges Ablaufenlassen von Warmwasser (maximale Erwärmungsstufe einstellen) zu spülen. Die Kontrolle obliegt dem Hausmeister. 

Kalkablagerungen an den Duschköpfen sind in den erforderlichen Zeitabständen zu entfernen.

5.2  Trinkwasser

Trinkwasser können die Schülerinnen und Schüler sich in einem speziellen Raum im Erdgeschoss besorgen. Hier wird das Leitungswasser durch einen speziellen Filter gereinigt.

6 Erste Hilfe, Schutz des Ersthelfers

6.1 Versorgung von Bagatellwunden

Bei der Behandlung von Bagatellwunden hat der Ersthelfer bei der Versorgung infektionsdichte Einmalhandschuhe zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu desinfizieren.

6.2 Händedesinfektion

Durchführung: Alle Innen- und Außenflächen einschließlich Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerspitzen, Nagelfalze und Daumen müssen mit einbezogen und die 30 Sekunden Einwirkzeit eingehalten werden. Die benötigte Desinfektionsmittelmenge  beträgt pro Händeschutzinfektion etwa 3 – 5 ml.

Es dürfen nur geprüfte und für wirksam befundene Präparate eingesetzt werden. Dies ist gewährleistet, wenn das betreffende Präparat in einer Liste enthalten ist, in die nur hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüfte Desinfektionsmittel aufgenommen werden.

Bei Händeschutzinfektionsmitteln auch im Küchenbereich handelt es sich um die Liste der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie).

6.3 Behandlung kontaminierter Flächen

Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Verwendung von Einmalhandschuhen mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Tuch zu reinigen und die betroffene Fläche ist anschließend nochmals regelgerecht zu desinfizieren.

6.4 Überprüfung des 1. Hilfe-Inventars

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten gemäß der Unfallverhütungsvorschrift „GUV Erste Hilfe 0,3“.

· Großer Verbandskasten nach DIN 13169 „Verbandskasten E“

· Kleiner Verbandskasten nach DIN 13157 „Verbandskasten C“

Zusätzlich ist der Verbandskasten mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion in einem fest verschließbaren Behältnis auszustatten.

Verbrauchte Materialien (z. B. Einmalhandschuhe oder Pflaster) sind umgehend  zu ersetzen, regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe Kästen sind selbstständig in den Verantwortungsbereichen durchzuführen. Neubeschaffungen sind im Büro zu melden. Insbesondere ist das Ablaufdatum des Händedesinfektionsmittels zu überprüfen und dieses erforderlichenfalls zu ersetzen.

6.5 Notrufnummern

Notrufnummern:         - Polizei              Tel.:   0 110

                                   - Feuerwehr        Tel.:  0 112

Giftnotruf Berlin

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie

Haus 10

Spandauer Damm 130

D – 14050 Berlin

Tel.:  0 19240

Fax.: 0 30686-721

Universitätsklinikum Rudolf Virchow

Station 43 b

Augustenburger Platz 1

D – 13353 Berlin

Tel.: 0 4505-3555/ - 3565

Fax: 0 4505-3915

7. Küche

7.1 Allgemeine Anforderungen

Der Betrieb der Küche erfolgt durch eine Fremdfirma. Diese hat die entsprechenden Anforderungen eigenständig umzusetzen.

Bei Benutzung der Verteilerküchen durch Lehrpersonal sind die Maßnahmen adäquat anzuwenden.

Personen, die an einer Infektionserkrankung im Sinne des § 42 Infektionsschutz-Gesetzes (LfSG) oder an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, dürfen in der Küche nicht beschäftigt werden.

Das Küchenpersonal ist gemäß § 43 LfSG einmal jährlich durch die Trägerfirma über die Tätigkeitsverbote zu belehren.

Das Küchenpersonal ist darüber hinaus einmal jährlich durch die Trägerfirma lebensmittelhygienisch zu schulen.

Eine getrennte Aufbewahrung der Straßen – und Arbeitskleidung ist sicherzustellen (getrennte Spinde oder Spinde mit Trennwand, sog. Schwarz-Weiß-Trennung).

7.2 Händedesinfektion

Eine Händedesinfektion für die in der Küche Beschäftigten ist in folgenden Fällen erforderlich:

· Arbeitsbeginn

· nach Pausen

· nach jedem Toilettenbesuch

· nach Schmutzarbeiten

· nach Arbeiten mit kritischen Rohwaren,  z. B. rohes Fleisch, Geflügel

· nach Husten oder Niesen in die Hand, nach jedem Gebrauch des Taschentuches

Durchführung:

Alle Innen- und Außenflächen einschließlich Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerspitzen, Nagelfalze und Daumen müssen mit einbezogen werden und die 30 Sekunden Einwirkzeit eingehalten werden. Die benötigte Desinfektionsmittelmenge beträgt  pro Händedesinfektion etwa 3 – 5 ml.

Es dürfen nur geprüfte und für wirksam befundene Präparate eingesetzt werden. Dies ist gewährleistet, wenn das betreffende Präparat in einer Liste enthalten ist, in die nur hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüfte Desinfektionsmittel aufgenommen werden.

Bei Händedesinfektionsmitteln auch im Küchenbereich handelt es sich um die Liste der DGHM (Deutsche Gesellschaft fürt Hygiene und Mikrobiologie). Hierzu kann das Gesundheitsamt oder das AMVZ beraten.

Das Angebot von Händedesinfektionsmitteln über Wandspender hat sich bewährt.

Seifen- und Desinfektionsmittelspender sind wöchentlich auf deren Füllstand hin zu überprüfen. Vor Neubefüllung der Spender sind diese zu reinigen. Aus hygienischen Gründen sollte man jedoch für Desinfektionsmittel nur Originalgebinde verwenden.

7.3 Hautreinigung

siehe Punkt 7.2

7.4 Hautpflege 

Der Einsatz von Hautpflegemitteln für die in den oben genannten Bereichen Beschäftigten sollte in folgenden Fällen erfolgen:

· nach hautbelastenden Arbeiten, z. B. Feuchtarbeit (Abwaschen) oder längerem 

Tragen von Handschuhen

· nach der Hautreinigung

· nach der Händedesinfektion

· bei Bedarf

Hautpflegepräparate sollten im allgemeinen einfache O/W-(Öl-Wasser) oder W/O- (Wasser-in-Öl) Emulsionen sein.

Die Hautpflege sollte dem jeweiligen Hauttypus angepasst werden und auch die Art der arbeitsbedingten Hautschädigung berücksichtigen, also ausgleichende Wirkstoffe enthalten (bei Entfettung Wasser-in-Öl-Emulsionen). Zudem müssen Pflegecremes von den Anwendern selbst als angenehm empfunden werden und dürfen keine irritierende Wirkung haben.

Menschen mit trockener Haut benötigen stärker fettende Salben als Menschen mit fettiger Haut. Atopiker, deren Haut anlagebedingt aufgrund einer veränderten Zusammensetzung der Hornschichtfette trocken ist, können harnstoffhaltige Präparate nutzen.

7.5      Flächenreinigung und Flächendesinfektion

Die Fußböden im Küchenbereich sind täglich zu reinigen.

Für spezielle Tätigkeiten (z. B. Bodenreinigung) ist Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Die Schmutzkleidung ist täglich sowie bei Bedarf zu wechseln und einem desinfizierenden Waschverfahren zu unterziehen.

Eine Flächendesinfektion ist erforderlich bei

· Arbeiten mit kritischen Rohwaren wie rohes Fleisch, Geflügel

· nach Arbeitsende auf Oberflächen, auf denen Lebensmittel verarbeitet werden

Durchführung: Das Flächendesinfektionsmittel wird gebrauchsfertig geliefert oder ist vor Verwendung mittels geeigneter Dosierhilfe (Messbecher) zuzubereiten.

Das Desinfektionsmittel wird auf die betreffende Fläche aufgebracht und mit einem Tuch oder Schwamm mit mechanischem Druck verteilt (Scheuer-Wisch-Deinfektion).

Die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ist vor erneuter Benutzung der Fläche abzuwarten. Flächen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, sind danach mit klarem Wasser abzuspülen.

Es dürfen nur geprüfte und für wirksam befundene Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Dies ist gewährleistet, wenn eine Listung der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) vorliegt (siehe Bezugsadressen). Hierzu kann das Gesundheitsamt oder das AMVZ beraten.

7.6      Lebensmittelhygiene

Um einem Qualitätsverlust von Lebensmitteln durch den Befall mit Schädlingen vorzubeugen, sind Lebensmittel sachgemäß zu verpacken (z. B. Umverpackungen, Eimer) und die Verpackungen mit dem Anbruchsdatum/Verarbeitungsdatum und einer Inhaltskennzeichnung zu versehen.

7.7     Tierische Schädlinge

Die Küche ist regelmäßig auf Schädlingsbefall zu kontrollieren, bei Befall sind Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen nach dem Stand der Technik durch eine Fachfirma zu veranlassen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Lebensmittel nicht mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel in Kontakt kommen. Der Hausmeister ist durch den Küchenleiter zu informieren.

Lebensmittelabfälle müssen in verschließbaren Behältern gelagert werden. Die Behälter sind nach jeder Leerung zu reinigen. Abfalllager müssen so beschaffen sein und geführt werden, dass sie sauber und frei von tierischen Schädlingen gehalten werden können.

8     Außengelände

8.1    Schulhof

Zur Reinigung des Hofes wird ein Klassendienst eingerichtet. Das Sammeln von Unrat erfolgt mittels entsprechender Zangen und Eimer. Die Kontrolle obliegt dem Hausmeister. Bei Ungezieferbefall sind durch ihn entsprechende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen nach dem Stand der Technik durch eine Fachfirma zu veranlassen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass Kinder nicht gefährdet werden.

Lüftungsplan der Fanny-Hensel-Grundschule

Dieser Lüftungsplan soll die Frischluftzufuhr in der Schule sicherstellen und - in Abhängigkeit von der Außenluftqualität – die Feinstaubbelastung reduzieren. Jeder, der längere Zeit an unserer Schule arbeitet, muss diesen Plan zur Kenntnis nehmen und ihn entsprechend umsetzen.

· Jede Lehrkraft hat morgens vor Beginn des Unterrichts den Raum, in dem sie danach zu unterrichten hat, gründlich durch geöffnete Fenster und Türen zu lüften (sogenannte Stoß- und Querlüftung).

· In den Pausen erfolgt ebenfalls eine gründliche Lüftung der Räume, wobei die altersgemäße Aufsicht der Schüler/innen gemäß § 51 Schulgesetz sichergestellt sein muss.

· Auch in den Unterrichtsstunden sollte regelmäßig gelüftet werden, notfalls durch Spaltöffnung der Fenster. In den Räumen zur Straßenseite ist wegen des großen Straßenlärms eine Lüftung während des Unterrichts kaum möglich. Daher sollten die Fenster beim Verlassen dieser Räume stets geöffnet werden.

· Die Lehrkraft, die als letzte an einem Unterrichtstag in einem Raum war, muss dafür sorgen, dass die Fenster verschlossen sind.

· Um eine zu große Belastung mit Kreidestaub in den Unterrichtsräumen zu vermeiden, sind die Tafeln grundsätzlich feucht zu reinigen und trocken nachzuwischen.

· In den Unterrichtsräumen sollten regelmäßig die Tische, Regale, Schränke und Arbeitsgeräte feucht abgewischt werden. Diese Tätigkeiten sollten nur bei ausreichender Lüftung ausgeführt werden.

· In der Küche/Mensa ist dafür zu sorgen, dass während der Essenszubereitung, des Essens selbst und danach ein ständiger Luftaustausch zwischen der Innen- und Außenluft stattfindet. Je nach Situation sind die Fenster weit oder spaltweise zu öffnen, auch hier muss die altersgemäße Aufsicht der Schüler/innen gemäß § 51 Schulgesetz sichergestellt sein.

· Die Diensträume der Schulleitung bzw. der Lehrer/innen befinden sich im Erdgeschoss auf der Straßenseite. Diese sind alle mit Teppich ausgelegt und deshalb täglich gründlich zu saugen. Je nach Lärmsituation auf der Straße sind diese Räume mehrmals am Tag zu lüften.

Schulleitung

Stand: November 2005
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